
3. die Genehmigung und die Überwachung kerntechnischer An
lagen;

4. die Deutsche Post;
5. Bundesstraßen einschließlich der Bundeswasserstraßen;
6. der Luftverkehr;
7. die Streitkräfte einschließlich der Grenztruppen;
8. die Spionageabwehr;
9. die Kriminalpolizei.

(2) Durch Gesetz, das der Zustimmung der Länderkammer be
darf, kann der Bund für Angelegenheiten, auf denen die Länder 
nicht ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit haben, Bun
desämter einschließlich eines eigenen Verwaltungsunterbaus 
oder bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öf
fentlichen Rechts errichten.

Artikel 105

(1) Der Bund kann bei der Erfüllung der Aufgaben der Länder 
mitwirken, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam 
sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Le
bensverhältnisse erforderlich ist. Die Mitwirkung des Bundes ist 
in Staatsverträgen zu vereinbaren. In den Verträgen sind Bestim
mungen über das Verfahren und über die Finanzierung vorzuse
hen. Die Bereitstellung der Mittel bleibt der Feststellung in den 
Haushaltsgesetzen des Bundes und der Länder Vorbehalten.

(2) Die Regierung des Bundes und die Länderkammer sind über 
die Durchführung der Gemeinschaftsaufgaben zu unterrichten.

Artikel 106

(1) Durch Gesetz wird eine unabhängige Staatsbank als bundes
unmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts errich
tet.

(2) Die Staatsbank hat unter besonderer Berücksichtigung des 
Zieles der Vollbeschäftigung den Erfordernissen der Preisstabili
tät, des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts und eines ange
messenen Wirtschaftswachstums Rechnung zu tragen.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes der Staatsbank werden von
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